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Der freiwillige Kohlenstoffmarkt ist ein Instrument zur privaten Finanzierung von Klimaschutz
projekten, das in den letzten Jahren stetig gewachsen ist. Dieser Impuls erläutert, wie der 
freiwillige Kohlenstoffmarkt funktioniert und diskutiert die zentralen Kritikpunkte am Instru
ment. Dazu zählen vor allem:

• Qualität der Klimaschutzprojekte: Viele Klimaschutzprojekte erfüllen nicht die erforder
lichen Qualitätskriterien, um wirksam zu einer Reduktion von Treibhausgasemissionen 
zu führen. 

• Unternehmerische Klimastrategien: Unternehmerische Klimaziele sind in vielen Fällen 
nicht transparent und nicht kompatibel mit dem 1,5GradZiel des Übereinkommens von 
Paris. Nicht zuletzt könnte die übermäßige Verwendung von Emissionsgutschriften dazu 
führen, dass Unternehmen Maßnahmen zur Verringerung der eigenen Treibausgase ver
nachlässigen. 

• Regulierung: Der freiwillige Kohlenstoffmarkt ist derzeit nahezu unreguliert. Das Fehlen 
verbindlicher Gütekriterien verschärft die bestehenden Probleme. 

Die Zukunft des freiwilligen Kohlenstoffmarkts ist ungewiss. Strukturelle, angebots und 
nachfrageseitige Einflussfaktoren werden darüber bestimmen, wie sich das Instrument und 
sein Beitrag zum Klimaschutz entwickeln werden.
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Was ist der freiwillige 
Kohlenstoffmarkt?

 

Der freiwillige Kohlenstoffmarkt ist ein 
Instr ument zur privaten Finanzierung von 
Klimaschutzprojekten und nicht Teil von 
Emissionshandelssystemen (z. B. dem EU-
Emissionshandel). Auf ihm werden Emissions-
gutschriften angeboten und vor allem von 
privaten Akteuren erworben. Eine Emissions-
gutschrift steht für eine Tonne eingesparter 
Treibhausgasemissionen, die somit vermeint-
lich kompensiert wird. Generiert werden die 
Gutschriften durch Klimaschutzprojekte, die 
für sich in Anspruch nehmen, die Freisetzung 
von Treibhausgasen zu verhindern oder CO2 
aus der Atmosphäre zu entfernen. 

Die Zukunft des freiwilligen  
Kohlenstoffmarkts ist ungewiss 

Die weitere Entwicklung des freiwilligen Kohlenstoffmarkts und  
sein Beitrag zum Klimaschutz hängen vor allem davon ab,

  ��wie der Markt künftig international und national reguliert wird,

  ��ob es Klimaschutzprojekten künftig gelingt, hohe Qualitätsstandards 
nachweislich einzuhalten,

  ��welche Rolle Emissionsgutschriften künftig im Rahmen unterneh-
merischer Klimaschutzstrategien spielen und inwieweit alternative 
Klimaschutzstrategien zum Einsatz kommen.

Akademienprojekt „Energiesysteme der Zukunft“ (ESYS) | Ansprechperson: Anja Lapac (Lapac@acatech.de) 
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Was ist der freiwillige Kohlenstoffmarkt – 
und kann er einen wirkungsvollen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten?

Wer nutzt Emissions
gutschriften – und wozu?

 

Hauptabnehmer von Emissionsgutschriften 
sind Unternehmen, die den Ausstoß eigener 
Treibhausgasemissionen kompensieren möch-
ten. Sie nutzen Gutschriften, um selbstgesetz-
te Klimaschutzziele wie „Klimaneutralität“ zu 
erreichen. Diese und weitere Klimastrategien 
verfolgen sie insbesondere, um den Wünschen 
von Verbraucher*innen und Investor*innen 
nach mehr Klimaschutz nachzukommen.  
Das im Jahr 2023 verabschiedete Energie-
effizienzgesetz beinhaltet erstmals auch 
regulatorische Vorteile für Unternehmen, die 
als klimaneutral gelten. Die Bundesregierung 
erarbeitet derzeit die Anforderungen für eine 
Definition klimaneutraler Unternehmen.

Chancen und Herausforderungen
 
 
Theoretisch ermöglichen Emissionsgutschriften es nicht-staatlichen Akteu-
ren, sich auch außerhalb der eigenen Wertschöpfungskette im Klimaschutz 
zu engagieren. Seit Bestehen des Markts wurden auf diese Weise etwa 
10 Milliarden Euro für die Durchführung von Klimaschutzprojekten umge-
setzt. Praktisch trägt der freiwillige Kohlenstoffmarkt in seiner jetzigen Form  
jedoch nur sehr bedingt zum Klimaschutz bei. Gründe hierfür sind vor allem:

Angebot: Viele der Klimaschutzprojekte leisten einen geringeren Bei-
trag zum Klimaschutz als durch die Emissionsgutschrift angegeben, da 
sie bestimmte Qualitätsmerkmale wie Zusätzlichkeit und Permanenz 
nicht erfüllen.
 
Nachfrage: Emissionsgutschriften sind ein verhältnismäßig einfacher 
Weg für Unternehmen, ihre selbst gesetzten Klimaziele zu erreichen. 
Dies kann dazu führen, dass die Unternehmen Maßnahmen zur Senkung 
der eigenen Treibhausgasemissionen vernachlässigen.
 
Struktur: Es gibt keine öffentlichen Aufsichtsbehörden, die Gütekriterien 
von Emissionsgutschriften festlegen und die Qualität der Regularien 
bewerten. Bislang erfüllen nur private Initiativen diese Aufgabe. Diese 
unzureichende Regulierung kann Probleme verschärfen. 
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1 Einleitung 

Angesichts der sich zuspitzenden Folgen des Klimawandels zeigt sich, dass die Bemühungen der Staatenge-
meinschaft für den Klimaschutz derzeit nicht ausreichen. Umso wichtiger ist es, dass sich auch zunehmend 
nicht-staatliche Akteure engagieren. Im Zusammenhang mit diesem verstärkten Engagement ist die Anwen-
dung von Kompensation von Treibhausgasemissionen in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Zur 
Kompensation werden Emissionsgutschriften eingesetzt, die weltweit durch Klimaschutzprojekte generiert 
werden. Diese Emissionsgutschriften werden am sogenannten freiwilligen Kohlenstoffmarkt (auch: frei-
williger Markt) durch private Akteure außerhalb von regulierten und verpflichtenden Emissionshandelssys-
temen ausgestellt und gehandelt. Eine Emissionsgutschrift steht in der Theorie für eine Tonne eingesparter 
Treibhausgasemissionen. 

Seit Bestehen des freiwilligen Markts wurden Emissionsgutschriften im Wert von circa zehn Milliarden US-
Dollar gehandelt. Damit wurden zusätzliche private Mittel bereitgestellt, die zum Teil in die Finanzierung 
von Klimaschutzprojekten flossen. Der Markt leistet damit einen Beitrag zur privaten Klimaschutzfinanzie-
rung, die für die Eindämmung des Klimawandels eine wichtige Rolle spielen kann.1  

In seiner aktuellen Form schöpft der freiwillige Markt sein mögliches Potenzial jedoch nur bedingt aus. Denn 
ob und zu welchem Grad Klimaschutzprojekte am freiwilligen Markt tatsächlich einen Beitrag zur Begren-
zung des Klimawandels leisten, ist abhängig davon, ob sie bestimmten Qualitätsanforderungen entspre-
chen. Untersuchungen zeigen, dass viele der durch Emissionsgutschriften finanzierten Klimaschutzprojekte 
solche Kriterien nicht oder nur mangelhaft erfüllen. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Nachfrageseite, das 
heißt die Verwendung der Emissionsgutschriften: Fachleute kritisieren, dass Akteure, die Kompensation 
nutzen, im Gegenzug die Vermeidung und Reduzierung der eigenen Emissionen vernachlässigen. Ob der 
freiwillige Markt künftig weiterwachsen wird und einen sinnvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, 
hängt folglich maßgeblich davon ab, inwiefern diese und weitere in diesem Papier dargestellten Probleme 
bewältigt werden können. 

Diese Publikation ordnet zunächst die verschiedenen Kohlenstoffmärkte ein und stellt dar, wie sich der 
freiwillige Kohlenstoffmarkt hier einbettet. Anschließend werden die Struktur und Funktionsweise des frei-
willigen Kohlenstoffmarkts, dessen Klimaschutzprojekte (Angebotsseite) sowie die Verwendung der Emis-
sionsgutschriften (Nachfrageseite) erläutert und analysiert. Die in dem Papier getroffenen Aussagen basie-
ren in Teilen auf Erkenntnissen eines vom Akademienprojekt „Energiesysteme der Zukunft“ (ESYS) durch-
geführten Workshops2 und auf der Analyse aktueller Literatur.  

 
1  Vgl. Boehm et al. 2022. 
2  Der Workshop fand am 31.01.2023 statt. Teilnehmer*innen des Workshops waren: Dr. Munib Amin (E.ON), Miriam Borgmann (ESYS-Koor-

dinierungsstelle | acatech), Verena Cordes (Siemens Energy), Prof. Dr. Matthias Finkbeiner (TU Berlin), Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick 
(ESYS-Direktorium | Wuppertal Institut), Sabine Frank (Carbon Market Watch), Jörn Gierds (ESYS-Koordinierungsstelle | acatech), Prof. Dr. 
Hans-Martin Henning (ESYS-Direktorium | Fraunhofer ISE), Nicolas Kreibich (Wuppertal Institut), Lars Kroeplin (Lufthansa), Prof. Dr. Ellen 
Matthies (ESYS-Direktorium | Otto-von-Guericke-Universität), Dr. Sebastian Öttl (WWF), Dr. Johannes Pfeiffer (ESYS-Koordinierungsstelle | 
acatech), Prof. Dr. Karen Pittel (ESYS-Direktorium | Ifo Institut), Klaus Schmidt-Dannert (Shell), Gesa Schöneberg (Stiftung Allianz für Ent-
wicklung und Klima), Prof. Dr. Charlotte Streck (Climate Focus), Dr. Cyril Stephanos (ESYS-Koordinierungsstelle | acatech), Dr. Tudor Vlah 
(Wettbewerbszentrale), Carsten Warnecke (New Climate Institute). Das vorliegende Papier gibt nicht die Einschätzung einzelner Workshop-
teilnehmer*innen wieder, sondern wurde von den für das Papier genannten Autor*innen im Nachgang des Workshops und auf Basis der Work-
shopergebnisse verfasst.  
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2 Übersicht der verschiedenen Kohlenstoffmärkte und ihre Funktionsweisen 

2.1 Welche Kohlenstoffmärkte gibt es? 

Prinzipiell lassen sich zwei Arten von Kohlenstoffmärkten unterscheiden (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1: Unterscheidung zwischen Emissionshandelssystemen und Märkten für Emissionsgutschriften (eigene Darstellung) 

Emissionshandelssysteme: Einige Staaten und auch die EU betreiben Emissionshandelssysteme. Am Emis-
sionshandel teilnehmende Akteure haben auf dieser Grundlage eine regulatorische Verpflichtung, Emissi-
onsberechtigungen für verursachte Treibhausgase (THG) vorzuweisen.3 Neben CO2-Steuern stellen Emissi-
onshandelssysteme in vielen Ländern die zentralen Klimaschutzinstrumente dar. Im Jahr 2022 waren welt-
weit 34 Emissionshandelssysteme in Betrieb. Zusätzlich wurden in weiteren 37 Ländern CO2-Steuern imple-
mentiert.4 Beide THG-Bepreisungsmechanismen decken zusammen etwa 23 Prozent des weltweiten THG-
Ausstoßes ab. Die Preise variieren dabei jedoch beträchtlich und sind insgesamt eher niedrig: Mehr als die 
Hälfte aller Emissionsberechtigungen kostete weniger als 10 US-Dollar (ca. 9,30 Euro im November 2023) 
je Tonne CO2-Äquivalent, während zum Beispiel am EU-ETS durchschnittliche Preise von mehr als 70 Euro 
je Tonne CO2-Äquivalent erzielt wurden.5 In den vergangenen Jahren konnte man in den Emissionshandels-
systemen zwar einen generellen Preisanstieg verzeichnen, allerdings liegen die Preise in den meisten Sys-
temen trotzdem unter dem Niveau, das nach dem Stand der Erkenntnis nötig wäre, um die Ziele nach dem 
Übereinkommen von Paris (ÜvP) zu erreichen.6  

Markt für Emissionsgutschriften: Staatliche und nicht-staatliche Akteure können hier Emissionsgutschrif-
ten erwerben und für verschiedene Zwecke nutzen. Den Erlös aus dem Verkauf der Emissionsgutschriften 
nutzen Projektentwickler, um ein Klimaschutzprojekt zu finanzieren, das Treibhausgase in Höhe der ausge-
gebenen Emissionsgutschriften einsparen soll. Dafür vermeidet das Klimaschutzprojekt entweder den 

3  Dies betrifft in erster Linie den Ausstoß von CO2. Einige Emissionshandelssysteme berücksichtigen auch den Ausstoß weiterer Treibhausgase. 
Im EU-ETS werden zum Beispiel Lachgas und per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) eingepreist. Ab 2026 sollen zudem Methanemissionen 
aus der Schifffahrt in den EU-ETS aufgenommen werden. Das Treibhauspotenzial dieser Treibhausgase wird in CO2-Äquivalenten angegeben. 
Vereinfacht wird daher in aller Regel von CO2-Bepreisungssystemen gesprochen, auch wenn weitere Treibhausgase einbezogen werden. Dies 
betrifft auch den hier betrachteten freiwilligen Kohlenstoffmarkt, an dem neben Projekten zur Vermeidung und Abscheidung von CO2 auch 
Projekte durchgeführt werden, die beispielsweise den Methanausstoß reduzieren. 

4  Vgl. Weltbank 2022. 
5  Vgl. International Carbon Action Partnership (ICAP) 2023. 
6  Vgl. Weltbank 2022.  
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Ausstoß von Treibhausgasen oder entfernt Treibhausgase aus der Atmosphäre (siehe auch Kapitel 4.1). Der 
freiwillige Kohlenstoffmarkt bildet einen Teilbereich dieses Markts (siehe Kapitel 2.2). 

2.2 In welchen Bereichen werden Emissionsgutschriften nachgefragt? 

Staatliche und nicht-staatliche Akteure nutzen Emissionsgutschriften, um freiwillige Ziele zu erreichen oder 
um regulatorische Verpflichtungen aus internationalen Abkommen (Übereinkommen von Paris, Carbon 
Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)) und nationalen Gesetzen (THG-Be-
preisungsinstrumente) zu erfüllen. Zwischen diesen beiden Nachfragesegmenten gibt es Überschneidun-
gen, die Auswirkungen auf den freiwilligen Kohlenstoffmarkt haben (siehe auch Kapitel 2.3 und 2.4). Abbil-
dung 2 stellt die sich hieraus ergebenden Nachfragesegmente für Emissionsgutschriften dar. 

Abbildung 2: Nachfragesegmente für Emissionsgutschriften (eigene Darstellung) 

Zwischenstaatlicher Verpflichtungsmarkt (1): Staaten können Emissionsgutschriften im Rahmen von inter-
national festgelegten Mechanismen erwerben, um ihre Klimaziele aus internationalen Verträgen (Natio-
nally Determined Contributions (NDCs)) zu erfüllen. 87 Prozent der Vertragsstaaten des Übereinkommens 
von Paris haben Interesse daran bekundet, an diesem zwischenstaatlichen Verpflichtungsmarkt teilzuneh-
men und Emissionsgutschriften zu nutzen, um ihre Klimaziele zu erfüllen. Einige Länder haben mit der Ent-
wicklung entsprechender Projekte bereits begonnen. Andere Akteure dagegen, etwa die EU und die USA, 
haben ausgeschlossen, Emissionsgutschriften zu nutzen, um ihre Klimaziele zu erreichen.7 

Nationaler Verpflichtungsmarkt (2): Unternehmen erwerben Emissionsgutschriften, um damit die Vorga-
ben aus dem staatlichen THG-Bepreisungsmechanismus zu erfüllen, dem sie unterliegen. Hier ergeben sich 
somit Verflechtungen zwischen den beiden in Kapitel 2.1 dargestellten Kohlenstoffmärkten. Eine Anrech-
nung von Emissionsgutschriften auf Ziele aus dem THG-Bepreisungsmechanismus ist derzeit zum Beispiel 
in Kalifornien, Chile und Südafrika möglich.  

CORSIA (3): CORSIA ist ein System zur Kompensation der CO2-Emissionen der internationalen Zivilluftfahrt, 
das die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO, Unterorganisation der Vereinten Nationen) ins Le-
ben gerufen hat. Luftfahrzeugbetreiber erwerben im Rahmen von CORSIA Emissionsgutschriften, um den 
Anteil ihrer CO2-Emissionen, der durch das zusätzliche Wachstum der Luftfahrtbetreiber seit 2019 entstan-
den ist beziehungsweise in Zukunft entsteht, zu kompensieren. Die Einführung von CORSIA gliedert sich 
vorläufig in drei Phasen. Die freiwillige Pilotphase läuft von 2021 bis Ende 2023: Bei internationalen Flügen 
zwischen den teilnehmenden Staaten müssen die Luftfahrzeugbetreiber Emissionen, welche die Menge aus 

7  Vgl. ebd. 
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dem Jahr 2019 übersteigen, durch Gutschriften ausgleichen. Derzeit nehmen 119 Staaten freiwillig teil. Die 
erste offizielle Phase startet 2024 und endet 2026: Während dieser Zeit ist die Teilnahme der Staaten wei-
terhin freiwillig. In der zweiten Projektphase von 2027 bis 2035 sind alle Mitgliedsstaaten mit einigen Aus-
nahmen (zum Beispiel Entwicklungsländer ohne Meereszugang) zur Teilnahme verpflichtet.8 Schätzungen 
gehen davon aus, dass durch CORSIA zwischen 2021 und 2034 Emissionsgutschriften in Höhe von 1,6 bis 
3,7 Gigatonnen CO2 nachgefragt werden.9 

Freiwilliger Kohlenstoffmarkt (4): Im Gegensatz zum zwischenstaatlichen und nationalen Verpflichtungs-
markt und CORSIA ist im freiwilligen Kohlenstoffmarkt kein Akteur verpflichtet, die Emissionsgutschriften 
zur Erfüllung staatlicher Vorgaben (zum Beispiel zur Senkung von Treibhausgasemissionen) zu nutzen. Ak-
teure, wie Unternehmen, Privatpersonen und weitere Organisationen erwerben freiwillig Emissionsgut-
schriften, um ihre eigenen Emissionen zu kompensieren. Ab Kapitel 3 dieses Papiers wird dieses Segment 
genauer betrachtet. 

2.3 Wie entstehen Emissionsgutschriften? 

Damit ein Klimaschutzprojekt Emissionsgutschriften generieren kann, muss es durch einen Zertifizierungs-
standard verifiziert werden. Hierfür stehen drei mögliche Mechanismen zur Verfügung (siehe Abbildung 3). 

Abbildung 3: Zertifizierungsstandards für Emissionsgutschriften (eigene Darstellung). Der jeweilige Marktanteil bezieht sich auf die welt-
weit angebotenen Emissionsgutschriften.  

Internationale Zertifizierungsstandards (a): Die zwei bisher wichtigsten internationalen Zertifizierungs-
standards Clean Development Mechanism (CDM) und Joint Implementation (JI) sind aus dem Kyoto-Proto-
koll hervorgegangen. Der CDM zertifizierte den Handel von Emissionsgutschriften zwischen Industriestaa-
ten und Entwicklungsländern, der JI hingegen den Handel zwischen Industriestaaten. Im Jahr 2022 stamm-
ten noch ca. 10 Prozent der angebotenen Emissionsgutschriften aus dem CDM.10  

Mit dem Übereinkommen von Paris wurden die Regeln für das Handeln und Übertragen von Emissionsgut-
schriften neu aufgestellt. Artikel 6.2 ÜvP ermöglicht den direkten Handel von Verrechnungseinheiten (In-
ternationally Transferred Mitigation Outcomes, ITMOs) zwischen den Vertragsstaaten. Er ist von besonde-
rer Bedeutung für den freiwilligen Kohlenstoffmarkt, da Emissionsgutschriften mit Corresponding Adjust-
ment unter dem Verrechnungsrahmen nach Artikel 6.2 gehandelt werden müssen (siehe Kapitel 4.4). Den 
Nachfolgemechanismus des CDM bilden die Regelungen des Artikels 6.4 ÜvP. Durch den CDM zertifizierte 
Projekte können jedoch unter bestimmten Umständen in den Artikel 6.4 ÜvP überführt werden. 

8  Vgl. Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) 2023. 
9  Vgl. Hood 2019.  
10  Vgl. Weltbank 2022. 



 
 
  

8 
 

Energiesysteme der Zukunft 

Expert*innen kritisieren, dass so eine hohe Zahl qualitativ niedriger CDM-Emissionsgutschriften in den Ar-
tikel 6.4 ÜvP überführt werden könnten.11  

Für die Überwachung des entstehenden Markts unter Artikel 6.4 ÜvP wurde im Jahr 2022 ein Überwa-
chungsorgan (sogenannter Supervisory Body) eingesetzt. Artikel 6.4 ÜvP soll zum Klimaschutz unter ande-
rem auch dadurch beitragen, dass zwei Prozent der hierunter zertifizierten Emissionsgutschriften gelöscht 
werden, ohne eingesetzt zu werden. Wann Emissionsgutschriften im Rahmen des Artikel 6.4 ÜvP ausgestellt 
und gehandelt werden können, ist ungewiss und davon abhängig, bis wann der Supervisory Body Durch-
führungsregeln erlassen wird.  

Nationale, regionale und subnationale Zertifizierungsstandards (b): Es gibt circa 25 nationale, regionale 
und subnationale Zertifizierungsstandards, die etwa 15 Prozent der weltweit angebotenen Emissionsgut-
schriften ausmachen.12 Die größten Anbieter sind das California Compliance Offset Program und Australia’s 
Emissions Reduction Fund. 

Private Zertifizierungsstandards (c): Private Zertifizierungsstandards geben zusammen circa 75 Prozent der 
Emissionsgutschriften aus. Seit 2018 ist die Zertifizierung durch private Zertifizierungsstandards besonders 
stark gestiegen (siehe Kapitel 3.1). Die größten Anteile entfallen auf die privaten Zertifizierungsstandards 
Verified Carbon Standard (62 Prozent aller Emissionsgutschriften) und Gold Standard (9 Prozent aller Emis-
sionsgutschriften). Im Gegensatz zu den anderen verfügbaren Zertifizierungsstandards gibt es für private 
Zertifizierungsstandards keine öffentliche Aufsichtsbehörde (siehe Kapitel 3.3). 

2.4 Welche Überschneidungen gibt es zwischen den Segmenten des Markts für Emissions-
gutschriften? 

Zwischen den in Kapitel 2.2 und 2.3 dargestellten Segmenten des Markts für Emissionsgutschriften gibt es 
Verflechtungen, die sich auch auf den freiwilligen Kohlenstoffmarkt auswirken. Dies gilt insbesondere für 
Implikationen, die sich aus internationalen Abkommen ergeben.  

Viele der Zertifizierungsstandards sind in verschiedenen Nachfragesegmenten zugelassen (siehe Tabelle 1). 
Die durch die Standards ausgegebenen Emissionsgutschriften können also in verschiedenen Nachfrageseg-
menten angerechnet werden. So können beispielsweise Emissionsgutschriften, die mit einem privaten Zer-
tifizierungsstandard (wie Gold Standard) ausgegeben wurden, gegebenenfalls für Verpflichtungen unter 
CORSIA angerechnet werden. Besonders deutlich wird dies im Falle des freiwilligen Kohlenstoffmarkts: Hier 
können grundsätzlich Emissionsgutschriften aller Zertifizierungsstandards zum Einsatz kommen.  

 
11  Vgl. Dufrasne 2021. 
12  Vgl. Weltbank 2022. 
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Tabelle 1: Anforderungen verschiedener Nachfragesegmente an Zertifizierungsstandards (eigene Darstellung) 

Die Verflechtungen zwischen dem freiwilligen Markt und internationalen und nationalen Verpflichtungs-
märkten entwickeln sich kontinuierlich weiter. Dies betrifft auch die Verknüpfung zwischen dem Überein-
kommen von Paris und dem freiwilligen Markt: Noch ist offen, ob und inwieweit künftig die Regelungen aus 
dem Übereinkommen von Paris im freiwilligen Markt gelten werden. Dies hat insbesondere Auswirkungen 
auf die Frage, ob Corresponding Adjustments angewandt werden (siehe Kapitel 4.4).  

In den folgenden Kapiteln werden der freiwillige Kohlenstoffmarkt und private Zertifizierungsstandards, die 
für dieses Marktsegment besonders relevant sind, näher betrachtet. 
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3 Grundlagen und Struktur des freiwilligen Kohlenstoffmarkts 

3.1 Wie groß ist der freiwillige Kohlenstoffmarkt? 

Seit den 1990er-Jahren werden Emissionsgutschriften am freiwilligen Markt gehandelt. Seitdem wurden 
insgesamt etwa 10 Milliarden Euro umgesetzt.13 Im Jahr 2021 erreichte das jährliche Volumen erstmals 
mehr als 2 Milliarden US-Dollar.14 Der Markt ist bis 2021 dabei nahezu kontinuierlich gewachsen – ab 2017 
in besonderem Maße. Dieser Anstieg ist zum Teil auf die Verabschiedung des Übereinkommens von Paris 
und das damit gestiegene Ambitionsniveau zurückzuführen. Auch nicht-staatliche Akteure erhöhten da-
raufhin ihre Ambitionen in Sachen Klimaschutz. Dies zeigt sich unter anderem in der Anzahl der unterneh-
merischen Klimaneutralitätsziele, die sich unter den 2.000 weltweit größten börsennotierten Unternehmen 
in den vergangenen zweieinhalb Jahren mehr als verdoppelt haben.15 37 Prozent dieser Unternehmen ha-
ben sich jedoch weiterhin keinerlei Ziele für die Verringerung ihrer Treibhausgasemissionen gesetzt.16 

Abbildung 4 zeigt das Wachstum des freiwilligen Markts anhand der in den Registern der privaten Zertifi-
zierungsstandards ausgegebenen und stillgelegten Emissionsgutschriften. Ein übergreifendes, öffentliches 
Register für alle Emissionsgutschriften gibt es dagegen nicht. Emissionsgutschriften werden als ausgegeben 
in das Register des Zertifizierungsstandards aufgenommen, sobald die Emissionsgutschriften für ein Projekt 
zertifiziert wurden und zum Verkauf stehen. Sowohl Zwischenhändler als auch die späteren Nutzer können 
diese Emissionsgutschriften dann erwerben. Emissionsgutschriften werden jedoch erst stillgelegt, wenn die 
Nutzer gekaufte Emissionsgutschriften auf ihre Bilanz anrechnen. Stillgelegte Emissionsgutschriften dürfen 
dann nicht mehr von einem anderen Akteur angerechnet werden.17  

Abbildung 4: In die Register der privaten Zertifizierungsstandards aufgenommene und stillgelegte Emissionsgutschriften des freiwilligen 
Kohlenstoffmarkts18 (eigene Darstellung, Daten: Climate Focus 2023) 

13  Vgl. Ecosystem Marketplace 2022. 
14  Vgl. ebd.  
15  Vgl. Net Zero Tracker 2023. 
16  Vgl. ebd. 
17  Vgl. Umweltbundesamt (UBA) 2020.  
18  Dargestellt sind Emissionsgutschriften der privaten Zertifizierungsanbieter American Carbon Registry, Climate Action Reserve, Climate For-

ward, Global Carbon Council, Gold Standard, Plan Vivo und Verified Carbon Standard. 
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Private Zertifizierungsstandards nahmen seit 2002 mehr als 1.600 Millionen Emissionsgutschriften (je 
1 Tonne CO2-Äq.) in ihre Register auf. Das entspricht mehr als dem Doppelten des deutschen CO2-Äq.-Aussto-
ßes im Jahr 2022 (746 Millionen Tonnen CO2-Äq.).19 Abbildung 4 verdeutlicht auch die wachsende Lücke zwi-
schen ausgegebenen und stillgelegten Emissionsgutschriften: Lediglich etwa die Hälfte der ausgegebenen 
Emissionsgutschriften (853 Millionen) wurde bis 2023 stillgelegt. Die hohe Zahl nicht-stillgelegter Emissions-
gutschriften, die am Markt noch zur Verfügung steht, kann preissenkend auf den freiwilligen Markt wirken.  

 Im Jahr 2022 kam das Wachstum des freiwilligen Markts etwas ins Stocken (siehe Abbildung 4). Schätzun-
gen gehen dennoch weiterhin von einem starken zukünftigen Wachstum des freiwilligen Markts aus,20 
wenngleich dies von einer Vielzahl von Faktoren abhängt (siehe Kapitel 6). 

Exkurs: Preise und Preisbildung am freiwilligen Kohlenstoffmarkt 

Gegenwärtig sind die Preise im freiwilligen Markt nicht transparent, da es weder einen gemeinsamen Mechanismus noch 
Standards zur Festlegung der Preise gibt. Sie hängen unter anderem davon ab, welche Projektart genutzt wird (siehe Kapitel 
4.1). Zudem gibt es Preisunterschiede zwischen den Zertifizierungsstandards. Daraus resultierte 2021 eine durchschnittliche 
Spannbreite zwischen circa 2 US-Dollar (ca. 1,90 Euro, November 2023) bei Climate Action Reserve und circa 12 US-Dollar 
(11,20 Euro, November 2023) bei Plan Vivo.21 Die Preise der größten privaten Zertifizierungsstandards Verified Carbon Stan-
dard und Gold Standard liegen im Jahr 2023 bei circa 4 US-Dollar (ca. 3,70 Euro, November 2023). Bezieht man internationale 
und nationale/regionale/subnationale Zertifizierungsstandards mit ein, steigt die Varianz auf 1 US-Dollar (ca. 0,90 Euro, No-
vember 2023) im CDM bis 128 US-Dollar (ca. 120,00 Euro, November 2023) im Switzerland CO2 Attestations Crediting Me-
chanism.22 Die tatsächlichen CO2-Schadenskosten deckt dies nicht ab: das Umweltbundesamt schätzt diese für das Jahr 2023 
auf 237 Euro je Tonne CO2.23 Auch im Vergleich zu den Preisen am EU-ETS (etwa zwischen 80 und 90 Euro je Tonne CO2-
Äquivalent im Jahr 2023) sind die Preise für Emissionsgutschriften meist niedrig.  

Umfragen zeigen, dass der Preis von Emissionsgutschriften für den Großteil der Nutzer am freiwilligen Markt ein entscheiden-
des Kriterium in der Kaufentscheidung ist.24 Dies könnte Auswirkungen auf die Auswahl der Projekte und möglicherweise auch 
auf die Qualität der durchgeführten Projekte haben (siehe Kapitel 4.2). Erschwerend kommt hinzu, dass oft eine Vielzahl von 
Akteuren in den Handel mit Emissionsgutschriften involviert ist (zum Beispiel Projektentwickler, Zertifizierungsstandards und 
Zwischenhändler). Dies hat zur Folge, dass oft nur ein Bruchteil des Preises der Emissionsgutschrift tatsächlich in die Projekte 
selbst fließt. Umfragen ergeben, dass Zwischenhändler am freiwilligen Markt durchschnittlich circa 15 Prozent Provision ver-
langen.25 Da aber etwa 90 Prozent der befragten Zwischenhändler keine Auskunft über die Höhe ihrer Provisionen gaben, 
gehen Fachleute davon aus, dass die Höhe der Provision tatsächlich höher liegt.26 Weitere Recherchen zeigen, dass Zwischen-
händler Emissionsgutschriften teilweise für mehr als das Sechsfache gegenüber dem Einkaufspreis weiterverkauft haben.27 
Teilnehmende des ESYS-Workshops bemängelten diese mangelnde Transparenz, die es unter anderem auch Nutzern erschwe-
ren könnte, angesichts des breiten Angebots am Markt hochwertige Emissionsgutschriften zu identifizieren und auszuwählen. 

 
19  Vgl. Umweltbundesamt (UBA) 2023-1. 
20  Vgl. Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets (TSVCM) 2021 und Shell/Boston Consulting Group (BCG) 2022. 
21  Vgl. Weltbank 2022. 
22  Vgl. ebd. 
23  Vgl. Umweltbundesamt (UBA) 2023-2. 
24  Vgl. Shell/Boston Consulting Group (BCG) 2022. 
25  Vgl. AlliedOffsets 2023. 
26  Vgl. ebd. 
27  Vgl. Barratt/Clarke 2022. 
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3.2 Welche Akteure gibt es am freiwilligen Kohlenstoffmarkt? 

Abbildung 5 stellt die wesentlichen Beteiligten des freiwilligen Kohlenstoffmarkts dar. Es handelt sich dabei 
fast ausschließlich um private Akteure, die von der Teilnahme am Markt finanziell profitieren oder einen 
Nutzen aus der Kompensation der eigenen Emissionen ziehen möchten.  

 

Abbildung 5: Wesentliche Beteiligte am freiwilligen Kohlenstoffmarkt und die Pfade zum Erwerb der Emissionsgutschrift (eigene Darstellung) 

Projektdurchführung: Projektentwickler planen das Projekt, das zum Ziel hat, die Entstehung von Treib-
hausgasen zu vermeiden oder diese aus der Atmosphäre zu entnehmen. Projektträger realisieren das Pro-
jekt (zum Beispiel einen Windpark oder eine Aufforstungsmaßnahme). Die hierfür nötigen Finanzmittel er-
halten sie zum Teil von externen Investoren. Die verkauften Emissionsgutschriften werden schließlich zur 
Finanzierung von Klimaschutzprojekten und der Bezahlung der beteiligten Akteure aufgewendet. 

Überwachung und Regulierung: Es gibt aktuell keine staatliche Reglementierung des freiwilligen Markts 
(weitere Details siehe Kapitel 3.3). Private Zertifizierungsstandards (wie Verified Carbon Standard und Gold 
Standard) definieren Kriterien für die Erzeugung, das Monitoring und die Zertifizierung von Klimaschutzpro-
jekten, die Emissionsgutschriften erzeugen. Erst nach erfolgreicher Umsetzung des Projekts und Verifizie-
rung der Klimaschutzwirkung werden die Emissionsgutschriften in das Register des Zertifizierungsstandards 
aufgenommen. Wie in Kapitel 2.3 erläutert, können am freiwilligen Markt Emissionsgutschriften nicht nur 
privater, sondern auch öffentlicher (internationaler oder nationaler/subnationaler/regionaler) Zertifizie-
rungsstandards gehandelt werden. Externe Auditoren werden von den Zertifizierungsstandards akkredi-
tiert. Sie validieren das Klimaschutzprojekt und verifizieren die tatsächlich erbrachte Emissionsminderung. 
Einige Zertifizierungsstandards sehen außerdem vor, dass eine unabhängige Überprüfung sowohl zu Beginn 
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als auch über die gesamte Laufzeit des Projekts stattfindet. Zudem gibt es Initiativen von Akteuren des 
freiwilligen Markts, die zum Ziel haben, übergreifende Standards für die Zertifizierung von Klimaschutzpro-
jekten zu setzen (siehe nachfolgendes Kapitel 3.3). In jüngerer Vergangenheit traten vermehrt Rating-Agen-
turen in Erscheinung, die auf den freiwilligen Markt spezialisiert sind und Emissionsgutschriften bewerten. 

Nutzer der Gutschrift: Nutzer im freiwilligen Markt können Unternehmen, Privatpersonen und weitere Orga-
nisationen sein. Insbesondere Unternehmen nutzen Emissionsgutschriften, um die Treibhausgasemissionen 
der eigenen Bilanz als Teil ihrer unternehmerischen Klimaschutzstrategie zu kompensieren. Eine wichtige 
Rolle spielt dabei das Versprechen von „Klimaneutralität“ oder „Net-Zero“ (siehe Kapitel 5.1). Abbildung 5 
verdeutlicht die verschiedenen Pfade für den Erhalt einer Emissionsgutschrift. Nutzer können Klimaschutzpro-
jekte selbst entwickeln und realisieren, direkt mit Projektentwicklern und -trägern in Verbindung treten oder 
die Emissionsgutschrift über Zwischenhändler (an der Börse oder über Broker) erwerben.  

Akteure im Zwischenhandel: Der Großteil der in das Register aufgenommenen Emissionsgutschriften wird 
außerbörslich (Over the Counter) gehandelt.28 Dabei spielen Broker eine entscheidende Rolle. Sie erwerben 
Emissionsgutschriften im Namen der Nutzer und verkaufen sie an diese weiter. Hinzu kommen professio-
nelle Trader, die Emissionsgutschriften kaufen und diese in gebündelten Portfolios weiterverkaufen (zum 
Beispiel an Broker). Jüngst traten vermehrt Börsen in Erscheinung, an denen Emissionsgutschriften gehan-
delt werden. So ist zum Beispiel das Handelsvolumen an der Xpansiv CBL exchange, einer der wesentlichen 
Börsen für Emissionsgutschriften, im Jahr 2021 um fast 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.29 
Der Einsatz von Blockchain-Technologien im freiwilligen Markt in Form von sogenannten tokenized credits 
könnte den Handel in Zukunft weiter verändern.30 

3.3 Wie wird der freiwillige Kohlenstoffmarkt reguliert? 

Der freiwillige Kohlenstoffmarkt agiert weitgehend außerhalb staatlicher Kontrolle. Weder einzelstaatliche 
Regelungen noch die Klimarahmenkonvention (UNFCCC) nehmen aktuell maßgeblichen regulatorischen 
Einfluss auf den Markt oder die hier tätigen Akteure. Staaten können den freiwilligen Markt zwar beeinflus-
sen, indem sie zum Beispiel Richtlinien in Hinsicht auf Umwelt- oder Sozialstandards für die einzelnen Kli-
maschutzprojekte in ihrem Land erlassen.31 So hat beispielsweise die finnische Regierung zu Beginn des 
Jahres 2023 Leitlinien veröffentlicht, die bewährte Verfahren sowohl für die Entwicklung und Umsetzung 
von Klimaschutzprojekten am freiwilligen Kohlenstoffmarkt als auch für die Verwendung von Emissionsgut-
schriften aufzeigen.32 

Die Regelsetzung am freiwilligen Markt folgt jedoch fast ausschließlich privaten Zertifizierungsstandards. 
Der freiwillige Markt ist damit ein weitgehend unregulierter Markt. Kritiker*innen weisen darauf hin, dass 
die fehlende Regulierung in vielen Fällen mitverantwortlich für die Probleme auf dem freiwilligen Markt 
sein könnte (siehe Kapitel 4.3). 

Zwar gibt es aus dem Markt heraus Initiativen, die darauf abzielen, einheitlichere und höhere Standards 
für Klimaschutzprojekte und deren Anrechnung zu setzen. Hierzu zählt in erster Linie die Integrity Council 
for the Voluntary Carbon Market (ICVCM). Diese Selbstregulierung hat die bestehenden Probleme bisher 
jedoch kaum entschärfen können (siehe Kapitel 3.4). 

 
28  Vgl. Chen et al. 2021. 
29  Vgl. Weltbank 2022. 
30  Vgl. ebd. 
31  Vgl. Greiner et al. 2019. 
32  Vgl. Laine et al. 2023. 
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Die ICVCM hat mit den Core Carbon Principles zu Beginn des Jahres 2023 zehn selbst entwickelte Grund- 
sätze veröffentlicht, die eine hohe Qualität der Klimaschutzprojekte und der damit verbundenen Emissi-
onsgutschriften und eine hohe Integrität des freiwilligen Markts gewährleisten sollen.33 Vier der Grunds-
ätze beziehen sich auf Governance, vier auf die Wirkung zur Senkung der Emissionen und zwei auf nachhal-
tige Entwicklung. Es ist noch unklar, inwiefern diese neue Initiative dazu beitragen kann, die Qualität der 
Klimaschutzprojekte sowie Glaubwürdigkeit und Transparenz auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt zu er-
höhen. Unabhängigen Initiativen von Akteuren, die nicht selbst in den Kohlenstoffmarkt involviert sind 
(wie beispielsweise die Carbon Credit Quality Initiative (CCQI)) könnte es unter Umständen besser gelingen, 
einen Beitrag bei der Identifikation hochwertiger Emissionsgutschriften zu leisten und die Qualität der Emis-
sionsgutschriften und der Klimaschutzprojekte zu erhöhen. 

3.4 Warum wird die Struktur des freiwilligen Kohlenstoffmarkts kritisiert? 

Die in Kapitel 3.3 dargestellte fehlende Regulierung des freiwilligen Kohlenstoffmarkts kann den Anforde-
rungen von Klimaschutz zum Teil entgegenlaufen: So führt das Fehlen öffentlicher Aufsichtsbehörden zu 
unterschiedlichen Anforderungen in den Zertifizierungsstandards. Da Projektträger das Ziel haben, mög-
lichst viele Emissionsgutschriften für das von ihnen durchgeführte Projekt zu generieren, könnten sie An-
reize haben, weniger strenge Zertifizierungsstandards zu wählen. Der gleiche Grund könnte Projektträger 
auch dazu veranlassen, Schwachstellen in den Regularien auszunutzen, indem sie zum Beispiel CO2-Einspa-
rungen falsch bilanzieren (siehe Kapitel 4.4).  

Die in Kapitel 3.2 dargestellten finanziellen Abhängigkeiten der privaten Marktteilnehmer untereinander 
könnten diese Probleme verstärken. So könnte zum Beispiel die Unabhängigkeit des Auditors dadurch ein-
geschränkt sein, dass dieser finanziell vom Projektträger abhängig ist. 

Die in Kapitel 3.2 dargestellte Vielzahl der beteiligten Akteure sorgt dafür, dass Projekte in vielen Fällen nur 
einen Bruchteil der Summe erhalten, die die Nutzer für die Emissionsgutschrift gezahlt haben (siehe Exkurs 
„Preise und Preisbildung am freiwilligen Kohlenstoffmarkt“). Oft verlangen Zwischenhändler hohe Provisi-
onen. Hinzu kommt, dass oft unklar ist, wie viele der Mittel tatsächlich in das Projekt fließen. Die mangelnde 
Transparenz der Finanzströme, gepaart mit der mangelhaften Einhaltung von Qualitätsstandards (siehe Ka-
pitel 4.3), erschwert Nutzern die Bewertung der geförderten Klimaschutzprojekte. Kritiker*innen bemän-
geln darüber hinaus, dass sich Akteure des freiwilligen Markts zwar der Probleme im Markt bewusst seien, 
aber über diese nicht oder nur unzureichend berichten.34  

 
33  Vgl. The Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) 2023. 
34  Vgl. Fischer/Knuth 2023. 
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4 Angebot am freiwilligen Kohlenstoffmarkt: Qualitätsmerkmale und Prob-
leme der Klimaschutzprojekte 

4.1 Welche Projekte erzeugen Emissionsgutschriften am freiwilligen Kohlenstoffmarkt? 

Zur Erzeugung von Emissionsgutschriften kommen verschiedene Arten von Klimaschutzprojekten zum Ein-
satz. Abbildung 6 zeigt eine Übersicht über die Anteile der Projektarten an den ausgegebenen Emissions-
gutschriften am freiwilligen Markt. Ein Großteil der Emissionsgutschriften stammt aus Projekten für Erneu-
erbare Energien (36 Prozent) und aus sogenannten natur-basierten Lösungen (35 Prozent). Weitere Emis-
sionsgutschriften werden durch Projekte mit privaten Haushalten generiert (zum Beispiel durch die Bereit-
stellung von nachhaltigen Öfen in Entwicklungsländern), durch Reduktion von Industriegasen (zum Bei-
spiel durch die Beseitigung von Leckagen im Gasnetz) oder Abfallbewirtschaftung (zum Beispiel durch das 
Auffangen und die Nutzung von Deponiegas). Unter weitere Projektarten fallen auch CO2-Entnahmever-
fahren wie Direct Air Carbon Capture and Storage (DACCS). 

 

Abbildung 6: Projektkategorien am freiwilligen Markt35 (eigene Darstellung, Daten: Climate Focus 2023) 

Unter natur-basierten Lösungen versteht man insbesondere Projekte zur nachhaltigen Landnutzung, die 
gleichzeitig zum Schutz des Klimas beitragen sollen.36 Natur-basierte Lösungen, die den Schutz von Wäldern 
zum Ziel haben, werden zusätzlich unter dem Konzept REDD+ (Reducing emissions from deforestation and 
forest degradation and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of 
forest carbon stocks in developing countries) zusammengefasst. Etwa die Hälfte der Emissionsgutschriften 
natur-basierter Lösungen geht auf Projekte zur Vermeidung von Abholzung zurück, ein Drittel auf Projekte, 
die die Umwandlung von Naturflächen wie Wäldern, Mooren und Grasland in Acker- oder Weideflächen 
vermeiden sollen.  

Besonders Projekte zur Vermeidung von Abholzung oder Umwandlung stehen angesichts unsicherer Bilan-
zierung tatsächlich eingesparter CO2-Emissionen in der Kritik (siehe Kapitel 4.3). Aufgrund dieser Unsicher-
heit werden natur-basierte Lösungen durch private Zertifizierungsstandards unterschiedlich eingestuft und 

 
35  Alle Werte < 5 % wurden unter „Weitere“ zusammengeführt. Dazu zählen: Projekte mit Fokus auf Energieeffizienz, Fuel Switch, CCS, Grubengas 

und Gasaufbereitung und -nutzung aus Ölfeldern. Weitere Aktivitäten in der Gruppe der natur-basierten Lösungen („Weitere“ in Abbildung 6) 
mit geringem Anteil (kleiner als 5 %) sind Projekte zur Kohlenstoffspeicherung in der Landwirtschaft, zur Verringerung der Emissionen in der 
Landwirtschaft und zur Wiederherstellung von Feuchtgebieten. 

36  Vgl. Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima 2021.  
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genutzt. So beträgt der Anteil natur-basierter Lösungen beim Gold Standard lediglich 2 Prozent, beim Veri-
fied Carbon Standard hingegen fast 50 Prozent. Während Emissionsgutschriften aus Klimaschutzprojekten, 
die die Vermeidung von Abholzung oder Umwandlung von Naturflächen zum Ziel haben, bei Gold Standard 
grundsätzlich nicht zertifiziert werden, machen diese beim Verified Carbon Standard circa 85 Prozent aller 
Klimaschutzprojekte aus natur-basierten Lösungen aus. 

Der Großteil (mehr als 80 Prozent) der Emissionsgutschriften stammt derzeit aus Projekten zur Vermeidung 
von Treibhausgasen. Emissionsgutschriften, die auf der Entfernung von CO2-Emissionen aus der Atmo-
sphäre basieren (weniger als 20 Prozent), konnten in der Vergangenheit nur durch den Aufbau natürlicher 
Senken erzielt werden, also durch Projekte zur Aufforstung beziehungsweise Wiederaufforstung. Ange-
sichts mangelnder Permanenz ist die Ausgabe von Emissionsgutschriften durch diese Projekte jedoch um-
stritten (siehe Kapitel 4.3). 

In jüngerer Vergangenheit wurde vermehrt die Rolle von technischen CO2-Entnahmeverfahren im freiwilli-
gen Markt diskutiert. Unternehmen erhoffen sich dadurch, besser mess- und verifizierbare Emissionsgut-
schriften zu erhalten, die die Integrität ihrer Klimaschutzstrategie stärken.37 Unternehmen können damit 
möglicherweise auch einen Beitrag zur Erforschung und Einführung von Technologien leisten, die sich zwar 
momentan noch in der Entwicklung befinden, die für die Begrenzung des Klimawandels jedoch künftig eine 
wichtige Rolle spielen könnten. So hat etwa die US-amerikanische Bank JPMorgan Chase im Mai 2023 be-
kannt gegeben, Emissionsgutschriften aus Projekten der technischen CO2-Entnahme im Wert von 200 Mil-
lionen US-Dollar zu erwerben.38 Laut einer Umfrage gehen die befragten Unternehmen davon aus, dass der 
Anteil von Emissionsgutschriften aus Projekten zur natur-basierten oder technischen Entfernung von CO2-
Emissionen aus der Atmosphäre von derzeit 20 Prozent bis zum Jahr 2030 auf 35 Prozent anwachsen wird.39 
Aktuelle Schätzungen gehen zudem davon aus, dass bis 2030 etwa 90 Prozent der Nachfrage nach dauerhaft 
abgeschiedenem und gespeichertem CO2 (laut Schätzung insgesamt zwischen 40 und 200 Millionen Tonnen 
CO2) aus dem freiwilligen Markt kommen wird.40  

Ein Hindernis sind aktuell allerdings die vergleichsweise hohen Kosten für technische CO2-Entnahmeverfah-
ren: Zu Beginn des Jahres 2023 kosteten diese im Schnitt 128 US-Dollar je Tonne CO2 (bei bestimmten Tech-
nologien wie zum Beispiel DACCS noch deutlich mehr) – also ein Vielfaches der Projekte zum Aufbau natür-
licher Senken und zur landbasierten CO2-Entnahme (im Schnitt 12 US-Dollar je Tonne CO2).41 Sollten Unter-
nehmen künftig Emissionsgutschriften aus technischen CO2-Entnahmeverfahren vermehrt nachfragen, 
könnte dies die Kosten aufgrund von Skalierungs- und Lerneffekten in Zukunft weiter senken.  

 

 

 

 

 
37  Vgl. Shell/Boston Consulting Group (BCG) 2022. 
38  Vgl. JPMorgan 2023. 
39  Vgl. Shell/Boston Consulting Group (BCG) 2022. 
40  Vgl. Mistry et al. 2023. 
41  Vgl. Hedreen 2023. 
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4.2 Was sind Merkmale qualitativ hochwertiger Emissionsgutschriften? 

Einen international gültigen und für den freiwilligen Markt verbindlichen Katalog an Qualitätskriterien gibt 
es nicht. Tabelle 2 zeigt die wesentlichen Kriterien, die in der Literatur – teils mit unterschiedlicher Schwer-
punktsetzung – diskutiert werden. Die verschiedenen Zertifizierungsstandards berücksichtigen diese Qua-
litätsmerkmale bei der Aufnahme der Klimaschutzprojekte in ihre Register in unterschiedlichem Maße 
(siehe Kapitel 4.3). 

Tabelle 2: Qualitätskriterien hochwertiger Emissionsgutschriften (angelehnt an Schneider et al. 42, Shell / Boston Consulting Group (BCG)43, 
Blaufelder et al.44) 

42  Vgl. Schneider et al. 2020. 
43  Vgl. Shell/ Boston Consulting Group (BCG) 2022. 
44  Vgl. Blaufelder et al. 2020. 
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4.3 Warum werden die Klimaschutzprojekte am freiwilligen Kohlenstoffmarkt kritisiert? 

Untersuchungen zeigen, dass Emissionsgutschriften, die am freiwilligen Markt gehandelt werden, in vielen 
Fällen die in Kapitel 4.2 angeführten Qualitätskriterien nicht erfüllen – unabhängig davon, ob es sich um 
öffentliche (beispielweise internationale und nationale) oder private Zertifizierungsstandards handelt.45 
Schätzungen gehen davon aus, dass 85 Prozent der unter CDM zertifizierten Emissionsgutschriften46 und 
75 Prozent der Projekte unter JI das Kriterium der Zusätzlichkeit nur mit geringer Wahrscheinlichkeit erfül-
len.47 Andere Studien verdeutlichen, dass auch Emissionsgutschriften, die über nationale, subnationale 
oder regionale Zertifizierungsstandards, zum Beispiel in Kalifornien,48 zertifiziert sind, nicht die tatsächli-
chen Emissionseinsparungen abbilden. Auch Emissionsgutschriften, die durch private Zertifizierungsstan-
dards ausgegeben werden, sind Gegenstand von Kritik.49  

Häufig kritisiert werden dabei REDD+-Projekte. Einer aktuellen Untersuchung zufolge führten lediglich 
6 Prozent der betrachteten REDD+-Projekte, die durch den privaten Zertifizierungsstandard Verified Carbon 
Standard zertifiziert wurden, zu einer zusätzlichen Einsparung von CO2-Emissionen.50 Davon sind auch Emis-
sionsgutschriften betroffen, die bereits stillgelegt wurden und bei denen folglich die Einsparung der Emis-
sionen eigentlich schon hätte erfolgt sein müssen. Die Ergebnisse werden durch andere Untersuchungen 
über REDD+-Projekte gestützt.51 

Für die Überbewertung von REDD+-Projekten gibt es verschiedene mögliche Ursachen. Oft ist eine unge-
nügende Methodik für die Quantifizierung der CO2-Einsparungen das Problem. So könnten die von den 
Projektträgern angenommenen Abholzungsraten nicht die gegenwärtigen Bedingungen widerspiegeln, da 
sie auf besonders hohen Vergangenheitswerten basieren.52 Auch ist die Methodik teilweise veraltet, da die 
Zertifizierungsstandards vorgeben, die Referenz-Emissionen für zehn Jahre festzuschreiben. Dies könnte 
Projektträger darin hindern, ihre Bewertungskriterien regelmäßig anzupassen. Nicht zuletzt haben Projekt-
träger einen Anreiz, die Gefahr von Abholzung oder Zerstörung überzubewerten, um möglichst viele Emis-
sionsgutschriften zu generieren. Bei der Wahl der Methodik sind Zertifizierungsanbieter außerdem frei, weil 
es derzeit keinen einheitlichen Standard gibt. Zwar überprüfen Auditoren die Ausgabe von Emissionsgut-
schriften, allerdings bewerten sie dabei lediglich die korrekte Anwendung der Methodik, nicht jedoch ihre 
Qualität.53 Neben einer einheitlichen und qualitativ hochwertigen Methodik fehlt es außerdem an einem 
international standardisierten Monitoring, um den tatsächlichen Ausstoß beziehungsweise die Einsparung 
von Emissionen bei Klimaschutzprojekten überwachen zu können.54  

Insbesondere bei REDD+-Projekten ist zudem ungewiss, wie dauerhaft Klimaschutzprojekte Treibhausgase 
einsparen. Aufforstungsmaßnahmen sind generell reversible Verfahren – die CO2-Speicherung ist aufgrund 
direkter Eingriffe bedroht (zum Beispiel durch Abholzung). Hinzu kommen weitere Risiken, wie zum Beispiel 
Feuer und Schädlingsbefall, die durch den anthropogenen Klimawandel verstärkt werden. Aus diesen Grün-
den bezweifeln Fachleute, ob natur-basierte Lösungen dauerhaft ihre Funktion als CO2-Senke aufrecht-
erhalten können, und befürchten, dass diese sogar langfristig zum Netto-Emittenten von CO2 werden.55 
Fachleute schlagen deshalb vor, die Dauer der Bindung und Speicherung der Emissionen bei Ausgabe der 

 
45  Vgl. Cames et al. 2016. 
46  Vgl. ebd. 
47  Vgl. Kollmuss et al. 2015. 
48  Vgl. Badgley et al. 2022. 
49  Vgl. Fischer/Knuth 2023., Greenfield 2023-1 und West et al. 2023.  
50  Vgl. Greenfield 2023-1. 
51  Vgl. West et al. 2020, Guizar-Coutiño et al. 2022 und West et al. 2023. 
52  Vgl. West et al. 2023. 
53  Vgl. ebd.  
54  Vgl. Boyd et al. 2023.  
55  Vgl. Griscom et al. 2017. 
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Emissionsgutschriften einzupreisen. Außerdem könnten Gutschriften zusätzlich mit einer Garantiepflicht 
versehen werden, die gewährleistet, dass Emissionen tatsächlich dauerhaft gebunden werden.56  

REDD+-Projekte, insbesondere solche, die die Abholzung von Wäldern verhindern sollen, stehen auch in 
der Kritik, mögliches Leakage nicht vollständig einzubeziehen.57 Denn: Der Schutz eines Waldgebiets könnte 
die verantwortlichen Betreiber im Gegenzug dazu veranlassen, die Abholzung ins benachbarte Gebiet oder 
auch in andere Länder zu verlagern, die weniger strenge Auflagen haben.58 Die Quantifizierung von Leakage 
in Gebieten in relativer räumlicher Nähe zueinander ist jedoch herausfordernd, da eine ausreichende Ana-
lyse des umliegenden Gebiets oft nicht möglich ist.59  

Der Großteil der Emissionsgutschriften, die durch den Verified Carbon Standard ausgegeben werden, ba-
siert auf REDD+-Projekten (siehe Kapitel 4.1). Angesichts der dargestellten Probleme hat der Zertifizierungs-
anbieter angekündigt, die zugrunde gelegten Methodiken zu überarbeiten.60 Der private Zertifizierungs-
standard Gold Standard hat die Zertifizierung von REDD+-Projekten frühzeitig ausgeschlossen.61 Auch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz schätzt den Handel von Emissionsgutschriften, die auf 
REDD+-Projekten basieren, kritisch ein.62  

Neben REDD+-Projekten basiert ein Großteil der Emissionsgutschriften am freiwilligen Markt auf Erneuer-
bare Energien-Projekten. Diese werden insbesondere angesichts fehlender Zusätzlichkeit kritisiert.63 Da 
die Kosten erneuerbarer Energien in der Vergangenheit stark gesunken sind, ist in vielen Fällen ungewiss, 
ob die Finanzierung über den freiwilligen Markt notwendig ist, um den Aufbau der entsprechenden Projekte 
anzustoßen. Aufgrund der vielen Kritikpunkten an Projekten zur Vermeidung von Emissionen sprechen sich 
einige Fachleute dafür aus, in Zukunft Projekte zur Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre (technisch oder 
naturbasiert über beispielsweise Aufforstung) in den Fokus des freiwilligen Markts zu rücken.64 

Bei der Umsetzung von Klimaschutzprojekten kam es in der Vergangenheit auch zur Verletzung von Um-
welt- und/oder Sozialstandards.65 Kritiker*innen sprechen bei Klimaschutzprojekten, bei denen zum Bei-
spiel die ansässige Bevölkerung vertrieben wird, zum Teil von „Klimakolonialismus“.66 In diesem Punkt zei-
gen sich ebenfalls Unterschiede zwischen den Zertifizierungsstandards: In einer Auswertung von zertifizier-
ten Klimaschutzprojekten, die neben der Verringerung der Treibhausgasemissionen noch andere Sozial- 
und Umweltkriterien untersuchte, hebt sich der Gold Standard als Positivbeispiel ab.67 Die durch den Veri-
fied Carbon Standard oder den CDM ausgestellten Emissionsgutschriften erfüllten die Kriterien hingegen 
nur mangelhaft. 

Unabhängig von der Projektart kann es bei der Ausgabe von Emissionsgutschriften überdies zu Doppelzäh-
lungen (engl. Double Counting) der Einsparungen von Treibhausgasemissionen kommen. Dies ist auf drei 
verschiedenen Wegen möglich: 

 
56  Vgl. Boyd et al. 2023.  
57  Vgl. West et al. 2020.  
58  Vgl. Schneider et al. 2020. 
59  Vgl. Guizar-Coutino et al. 2022. 
60  Vgl. Greenfield 2023-2. 
61  Vgl. Gold Standard 2023. 
62  Vgl. Wenzel 2023.  
63  Vgl. Shell/Boston Consulting Group (BCG) 2022. 
64  Vgl. Boyd et al. 2023.  
65  Vgl. Greenfield 2023-1.  
66  Schlegel/Ziai 2021, S. 28. 
67  Vgl. Wissner/Schneider 2022. 
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• Es können mehrere Emissionsgutschriften für nur eine Emissionsreduktion ausgegeben werden 
(Double Issuance). 

• Eine Emissionsgutschrift kann zweimal verwendet werden (Double Use). 
• Eine Emissionsgutschrift kann vom transferierenden Land und dem Empfänger (Land, Unterneh-

men, Privatperson oder Organisation) angerechnet werden (Double Claiming). 

Um eine doppelte Inanspruchnahme (Double Claiming) von Emissionsgutschriften zu vermeiden, können 
sogenannte Corresponding Adjustments angewendet werden (siehe Kapitel 4.4). Der Großteil der am frei-
willigen Markt gehandelten Emissionsgutschriften wird jedoch ohne Corresponding Adjustments angebo-
ten und somit zweimal verbucht: auf die Emissionsreduktionsziele des Landes, in dem das Projekt stattfin-
det, und auf die Klimaziele des Nutzers am freiwilligen Markt. 

4.4 Was sind Corresponding Adjustments und welche Bedeutung haben sie im freiwilligen 
Kohlenstoffmarkt? 

Corresponding Adjustments verhindern die doppelte Inanspruchnahme (Double Claiming) von Emissions-
gutschriften, indem das Verkäuferland der Emissionsgutschrift sich die entsprechenden Emissionsminde-
rungen nicht auf die eigene Bilanz (beziehungsweise auf die Erreichung seiner NDCs) anrechnet. Die Emis-
sionsgutschrift wird einzig durch den Nutzer (Land, Unternehmen, Privatperson oder Organisation) für die 
Erreichung seiner Klimaziele verwendet. 

Die Ablösung des Kyoto-Protokolls durch das Übereinkommen von Paris hat weitreichende Implikationen 
für Doppelzählungen und die Anwendung von Corresponding Adjustments. Denn: Im Kyoto-Protokoll muss-
ten nur Industriestaaten (Annex-B-Staaten) Minderungsverpflichtungen erfüllen, Entwicklungsländer nicht. 
Da viele aus Emissionsgutschriften finanzierten Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern durchgeführt 
wurden, diese Länder aber keine eigenen Klimaziele hatten, konnten Doppelzählungen oft ausgeschlossen 
werden. Da im Übereinkommen von Paris nun jedoch alle Vertragsstaaten verbindliche nationale Klimaziele 
(NDCs) haben, steigt die Wahrscheinlichkeit möglicher Doppelzählungen.  

Corresponding Adjustments finden Anwendung im zwischenstaatlichen Verpflichtungsmarkt und werden 
gemäß Artikel 6.2 ÜvP über die Verrechnungseinheiten ITMOs (Internationally Transferred Mitigation Out-
comes) umgesetzt. ITMOs werden bereits gehandelt, beispielsweise hat die Schweiz Verträge unter ande-
rem mit Ghana und Peru vereinbart.68 Emissionsgutschriften, die im Rahmen von CORSIA genutzt werden, 
müssen ebenso Corresponding Adjustments nachweisen und dürfen nicht doppelt angerechnet werden. 
Unter Artikel 6.4 ÜvP wird es jedoch auch Emissionsgutschriften geben, die keine Corresponding Adjust-
ments haben (mitigation contribution A6.4ERs).  

Abbildung 7 stellt die Funktionsweise von Corresponding Adjustments dar. 

 
68  Vgl. Federal Office for the Environment (FOEN) 2023. 
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Abbildung 7: Vereinfachte Darstellung von Corresponding Adjustments (eigene Darstellung) 

Noch ist offen, ob und inwiefern Corresponding Adjustments im freiwilligen Markt künftig angewandt 
werden sollen. Hier geht es nicht um eine mögliche Doppelzählung zwischen staatlichen internationalen 
Klimaschutzzielen (NDCs), sondern um eine mögliche Doppelzählung über verschiedene „Systeme“ hinweg. 
Das heißt, dass Emissionsreduktionen sowohl auf die Emissionsreduktionsziele des Landes, in dem das Pro-
jekt stattfindet, als auch auf private (insbesondere unternehmerische) Klimaziele des Nutzers am freiwilli-
gen Markt angerechnet werden. Eine solche Doppelzählung könnte eine Bewertung der durch die Kohlen-
stoffmärkte erzielten globalen THG-Minderungseffekte erschweren.69  

Die meisten Akteure des freiwilligen Kohlenstoffmarkts sehen in der Vermeidung von Doppelzählungen 
eine maßgebliche Herausforderung70 und einzelne Akteure, wie zum Beispiel der Gold Standard, haben sich 
deutlich gegen eine mögliche Doppelzählung positioniert.71 Die zu Beginn des Jahres 2023 veröffentlichten 
Core Carbon Principles des ICVCM geben hingegen keine Empfehlung für oder wider die Anwendung von 
Corresponding Adjustments für Emissionsgutschriften. Diese Frage soll jedoch in einem weiteren Arbeits-
programm gemeinsam mit der Voluntary Carbon Markets Integrity Initative (VCMI) thematisiert werden.72 
Einige Länder haben sich bereits klar positioniert: Unter anderem die Schweiz, Kolumbien, Costa Rica, Finn-
land und Peru haben im Jahr 2021 die San José Principles unterschrieben, die den Einsatz von Correspon-
ding Adjustments für alle Emissionsgutschriften vorschreiben, einschließlich derer für den freiwilligen 
Markt.73  

Ob Corresponding Adjustments notwendig sind, hängt nicht zuletzt von der Art der Nutzung der Emissionsgut-
schrift ab. Fachleute argumentieren, dass Corresponding Adjustment notwendig sind, wenn Emissionsgut-
schriften zur Erreichung von Klimaneutralität eingesetzt werden. Wird wiederum ein Beitrag im Sinne von Kli-
maschutzbeiträgen angestrebt, sind Corresponding Adjustments nicht erforderlich (siehe Kapitel 5.3). 

 
69  Vgl. Greiner et al. 2019. 
70  Vgl. ebd. 
71  Vgl. Crook 2022.  
72  Vgl. The Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) 2023.  
73  Vgl. Dirección de Cambio Climático 2023. 
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5 Nachfrage am freiwilligen Kohlenstoffmarkt: Verwendung von Emissions-
gutschriften und unternehmerische Klimastrategien 

5.1 Warum nutzen Akteure des freiwilligen Kohlenstoffmarkts Emissionsgutschriften? 

Nutzer von Emissionsgutschriften des freiwilligen Markts haben in der Regel das Ziel, eigene Emissionen zu 
kompensieren. Neben Privatpersonen sind es insbesondere Organisationen, die zu diesem Zweck Emissi-
onsgutschriften erwerben. Hierzu kann der öffentliche Sektor zählen.74 Allen voran sind es jedoch Unter-
nehmen, die am freiwilligen Markt als Nutzer in Erscheinung treten. Von den 2019 in Deutschland nachge-
fragten Emissionsgutschriften entfallen etwa 90 Prozent auf Unternehmen, davon ein beträchtlicher Anteil 
auf kleine und mittelständische Unternehmen.75 

Die Anzahl der Klimaziele in der Gruppe der größten 2.000 globalen Unternehmen hat sich in den vergan-
genen zweieinhalb Jahren mehr als verdoppelt.76 Mehr als 11.000 nicht-staatliche Akteure haben sich be-
reits der „Race to Zero Initiative“ der UNFCCC angeschlossen.77 Voraussetzung für die Aufnahme ist unter 
anderem die unternehmerische Verpflichtung, bis 2050 Netto-Null-THG-Emissionen zu erreichen. Weitere 
internationale Initiativen sind zum Beispiel die vom UNFCCC-Sekretariat ins Leben gerufene „Climate Neut-
ral Now“ und die unter anderem vom Unternehmen Amazon gegründete Initiative „The Climate Pledge“. 
Daneben gibt es unternehmerische Initiativen auf bundesdeutscher (zum Beispiel „Wirtschaft pro Klima“) 
und auf regionaler Ebene (zum Beispiel „Klimabündnis Baden-Württemberg“).78 

Ziel der Unternehmen ist es in vielen Fällen, den Wünschen der Verbraucher*innen nach mehr Klimaschutz 
nachzukommen. Aus Umfragen wird deutlich, dass die Umweltauswirkungen eines Produkts die Kaufent-
scheidung von Verbraucher*innen in hohem Maße beeinflussen.79 Zudem sind nachhaltige Unternehmens-
ziele immer häufiger Voraussetzung für Investitionen von Finanzinstitutionen (zum Beispiel von Mitglie-
dern der Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)).80 Einige Finanzakteure argumentieren, dass eine 
auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmensführung die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
stärke und somit das Risiko der Investition reduziere.81 Da auf diese Weise auch die Anleger*innen profi-
tieren könnten, wachse die Nachfrage nach Anlagen, die nachhaltige Aspekte berücksichtigen.82 

Das 2023 verabschiedete Energieeffizienzgesetz sieht vor, dass nachweislich klimaneutrale Unternehmen 
(siehe auch Kapitel 5.2) gegebenenfalls von bestimmten Pflichten zur Einführung von Energie- und Umwelt-
managementsystemen sowie zur Erstellung von Umsetzungsplänen von Endenergieeinsparmaßnahmen 
befreit werden können.83 So könnten sich für Unternehmen in Deutschland erstmals regulatorische Vorteile 
durch unternehmerische Klimaneutralität ergeben. Die Bundesregierung arbeitet derzeit die Voraussetzun-
gen aus, die Unternehmen erfüllen müssen, um als klimaneutrales Unternehmen anerkannt zu werden – 
Details, welche Rolle Emissionsgutschriften hier einnehmen können, sind bisher noch nicht bekannt. Damit 
könnte eine gesetzliche Definition entstehen, das private Label wie zum Beispiel „Carbon Trust“, 

 
74  Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 2023. 
75  Vgl. Deutsche Energie-Agentur (dena) 2022. 
76  Vgl. Net Zero Tracker 2023. 
77  Vgl. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2019. 
78  Vgl. Deutsche Energie-Agentur (dena) 2022. 
79  Vgl. Europäische Komimission 2023.  
80  Vgl. Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) 2023.  
81  Vgl. BNP Paribas. 
82  Vgl. Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung 2021 und Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) 2020.  
83  Vgl. Bundestag 2023.  
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„myclimate – Klimaneutrales Unternehmen“ oder „South Pole – Climate Neutral Company“ ergänzt oder 
ersetzt, die bisher maßgeblich auf den Standard PAS 2060 (siehe Kapitel 5.2) basieren.  

5.2 Warum wird die Verwendung von Emissionsgutschriften am freiwilligen Kohlenstoff-
markt kritisiert? 

Grundsätzlich wird die Verwendung von Emissionsgutschriften zur Kompensation von eigenen Emissionen 
im Rahmen von unternehmerischen Klimaschutzstrategien kritisiert. Im Mittelpunkt dieser Selbstverpflich-
tungen steht in den meisten Fällen das Ziel der „Klimaneutralität“. „Klimaneutralität“ ist in vielen Ländern, 
darunter auch Deutschland, bisher ein unregulierter, weitgehend offener Begriff. Das bedeutet, dass nicht-
staatliche Akteure bei der Festlegung der Klimaneutralität weitgehend eigene Definitionen und Methodiken 
verwenden können (siehe Exkurs: Klimaneutralität vs. Treibhausgasneutralität). Dies kann die Vergleichbar-
keit der Ziele nicht-staatlicher Akteure erschweren.84 Gleichzeitig macht es den Begriff der Klimaneutralität 
anfällig für Kritik.  

Exkurs: Klimaneutralität vs. Treibhausgasneutralität 

Im allgemeinen Sprachgebrauch beschreibt Klimaneutralität den „Zustand, in dem menschliche Aktivitäten keine Netto-
auswirkungen auf das Klimasystem haben“.85 Teilweise werden statt „klimaneutral" auch andere Begriffe wie „klimaposi-
tiv“, „netto-negativ“, „treibhausgasneutral“ oder „net-zero“ verwendet. Dabei ist die Definition der Begriffe nicht immer 
trennscharf: So nutzen beispielsweise die UN und die EU die Begriffe „Klimaneutralität“ und „Treibhausgasneutralität“ 
zum Großteil synonym.86 Im Übereinkommen von Paris wird das Ziel der globalen Treibhausgasneutralität ausgegeben: 
In der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts soll global ein Gleichgewicht zwischen den Treibhausgasemissionen und deren 
Abbau durch Senken wie beispielsweise Wälder und Mooren erreicht werden. 87 In Deutschland gilt laut Klimaschutzgesetz 
das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 in Analogie zur Definition aus dem Übereinkommen von Paris. 

Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) als zentrales Gremium in der Klimaforschung hingegen definierte 
den Begriff Klimaneutralität ursprünglich breiter als den der Treibhausgasneutralität: neben dem Gleichgewicht zwischen 
Treibhausgasemissionen und deren Abbau durch Senken schloss er auch regionale und biogeophysikalische Auswirkungen 
menschlicher Aktivitäten wie beispielsweise den Albedo-Effekt mit ein.88 Da der Begriff Klimaneutralität jedoch wissen-
schaftlich nicht exakt zu definieren ist, verwendet der IPCC nunmehr andere Begriffe wie „Treibhausgasneutralität“ bezie-
hungsweise „Netto-Null-Treibhausgasemissionen“.89 

Angesichts der fehlenden Definition von Klimaneutralität haben sich in den zurückliegenden Jahren einige 
Standards am Markt entwickelt, die Anforderungen an unternehmerische Klimaneutralität stellen. Dazu 
zählen der PAS 2060 der British Standards Institution (bsi), der (SBTi) corporate net zero standard der Sci-
ence Based Targets Initiative, der Climate Neutral Certification Standard (CNCS) von Climate Neutral und 
die Net Zero Initiative von Carbone 4. Die Standards unterscheiden sich unter anderem in der Zielsetzung, 
der THG-Bilanzierung und den Vorgaben zur Nutzung von Emissionsgutschriften. Derzeit erarbeitet die ISO 
zudem den Standard ISO 14068. Dieser soll Kriterien für die Nutzung des Begriffes Klimaneutralität vorge-
ben und im November 2023 erscheinen.90 

 
84  Vgl. Deutsche Energie-Agentur (dena) 2022.  
85  Vgl. Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima 2023-1, S. 3. 
86  Vgl. Luhmann/Obergassel 2020. 
87  Vgl. ebd.  
88  Vgl. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2018. 
89  Vgl. Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima 2023-1. 
90  Vgl. International Organization for Standardization (ISO) 2023. 
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Trotz der teils sehr ambitionierten Standards steht das Versprechen der unternehmerischen Klimaneutra-
lität in der Kritik. Hier fallen zwei Punkte besonders ins Gewicht: Zum einen erfassen Unternehmen bei der 
Darstellung unternehmerischer Klimaneutralität oft nur Teile ihrer THG-Emissionen (zum Beispiel nur ein-
zelne der drei Scopes nach den Regeln des Greenhouse Gas Protocol (GHG-Protocol))91. Auch in den Stan-
dards fehlt zum Teil die Verpflichtung zu einer robusten THG-Bilanzierung. So müssen zum Beispiel im Rah-
men der Zertifizierung nach PAS 2060 nicht unbedingt alle Scopes in der THG-Bilanzierung berücksichtigt 
werden.92 Das New Climate Institute hat analysiert, dass 8 von 24 betrachteten großen Unternehmen ihre 
Emissionen mit einem niedrigen Level an Transparenz und Integrität erhoben haben.93 Oft sind indirekte 
Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen (Scope-3-Emissionen) nicht 
ausreichend abgebildet. Bei den meisten Unternehmen machen Scope-3-Emissionen mehr als 90 Prozent 
der eigenen Emissionen aus. 

Zum anderen sind die Maßnahmen im Rahmen der Klimastrategie teilweise nicht kompatibel mit dem 
1,5 Grad-Ziel aus dem Übereinkommen von Paris. Unternehmen folgen zum Teil nicht der sogenannten 
Minderungshierarchie: Diese sieht vor, dass zunächst die eigenen Emissionen vermieden und/oder redu-
ziert werden, bevor unvermeidbare Restemissionen mit Emissionsgutschriften kompensiert werden. Häufig 
sieht die Klimaneutralitätsstrategie der Akteure jedoch eine beliebige Mischung aus Vermeidung und Re-
duktion der eigenen Emissionen sowie Kompensation durch Emissionsgutschriften vor. Dies ist beispielhaft 
in Abbildung 8 dargestellt.  

 

Abbildung 8: Beispielhafte Klimaneutralitätsstrategie (eigene Darstellung in Anlehnung an Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima94) 

Das NewClimate Institute kommt in einer Untersuchung 24 großer Unternehmen zu dem Ergebnis, dass 
diese sich im Zieljahr der Klimaneutralität im Durchschnitt nur zu einer Reduktion von 36 Prozent ihrer 
Emissionen verpflichteten. Der Anteil der kompensierten Emissionen lag dagegen zwischen 23 und 45 Pro-
zent.95 Dies gilt auch für Unternehmen, die sich nach SBTi zertifiziert haben: Das NewClimate Institute be-
mängelt, dass sich viele Unternehmen trotz SBTi-Zertifizierung Ziele gesetzt haben, die nicht mit dem glo-
balen 1,5-Grad Ziel kompatibel wären.96 Im Rahmen der Zertifizierung nach PAS 2060 würden auch die 

 
91  Die sogenannten Scopes 1 bis 3 sind eine Definition des Greenhouse-Gas-Protokolls (GHG-Protokoll) zur Bilanzierung der eigenen Treibhaus-

gasemissionen von Unternehmen. Scope 1 sind die im Unternehmen selbst verursachten Emissionen, Scope 2 bezieht sich auf die Emissionen 
der eingekauften Energie und Scope 3 auf die vor- und nachgelagerten Emissionen innerhalb der Wertschöpfungskette des Unternehmens.  

92  Vgl. Deutsche Energie-Agentur (dena) 2022. 
93  Vgl. Day et al. 2023. 
94  Vgl. Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima 2023-1. 
95  Vgl. Fearnehough et al. 2023. 
96  Vgl. Day et al. 2023.  
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Anforderungen zur Erreichung von Klimaneutralität erfüllt werden, wenn sämtliche eigene Treibhaus-
gasemissionen über Emissionsgutschriften kompensiert würden.97 

Dieser einseitige Fokus auf Kompensation durch Emissionsgutschriften in Klimaschutzstrategien kann aus 
verschiedenen Gründen problematisch sein: die Kompensation eigener Emissionen könnte Fehlanreize für 
die Unternehmen schaffen, Maßnahmen zur Reduktion und/oder Vermeidung der eigenen Emissionen zu 
vernachlässigen.98 Dies kann die Umsetzung von wichtigen Klimaschutzmaßnahmen und den Aufbau der 
dafür nötigen Infrastruktur verzögern (Lock-In-Effekt).99 Die Problemlage könnte dadurch verstärkt werden, 
dass viele Unternehmen, die weltweit zu den größten Käufern von Emissionsgutschriften gehören, gleich-
zeitig fossile Brennstoffe fördern, handeln oder zumindest für ihr Geschäftsmodell benötigen.100 Eine Un-
tersuchung über kleine und mittlere Unternehmen kommt hingegen zu dem Schluss, dass die Kompensa-
tion von Treibhausgasen andere unternehmerische Klimaschutzaktivitäten nicht ersetzt oder verdrängt, 
sondern diese ergänzt.101  

Weiterhin könnten auch für Verbraucher*innen Fehlanreize entstehen: Sie könnten den Verbrauch klima-
schädlicher Produkte weniger stark einschränken, wenn diese als klimaneutral dargestellt werden.102 

Angesichts mangelhafter Qualität der Emissionsgutschriften (siehe Kapitel 4.2) könnten Emissionen nicht 
oder nicht im angegebenen Umfang ausgeglichen werden. Eine auf Kompensation ausgelegte Klimaneutra-
litätsstrategie würde damit tatsächlich weniger Treibhausgase einsparen als eine Strategie, die auf Reduk-
tion und/oder Vermeidung der eigenen Treibhausgase setzt.  

 
97  Vgl. Deutsche Energie-Agentur (dena) 2022.  
98  Vgl. Day et al. 2023. 
99  Vgl. Fearnehough et al. 2023. 
100 Vgl. Chen et al. 2021.  
101  Vgl. Engler et al. 2023. 
102  Vgl. Günther et al. 2020. 
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Exkurs: Die aktuelle Rechtslage in Bezug auf unternehmerische Klimaneutralität 

Die Darstellung unternehmerischer Klimaneutralität ist zum Teil Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen gewor-
den. So wurde zu Beginn des Jahres eine amerikanische Fluggesellschaft für falsche Werbeversprechen in Bezug auf die 
Verwendung des Begriffs „klimaneutral“ angeklagt.103 In Frankreich ist es Unternehmen seit Anfang 2023 verboten, Pro-
dukte als klimaneutral zu bewerben, wenn sie diese Angabe nicht ausreichend mit Daten über die gesamte Wertschöp-
fungskette des Produkts belegen können.104 In Deutschland ist die Rechtslage hingegen aktuell nicht eindeutig, da die 
Gerichte die Verwendung der Bezeichnung „klimaneutral“ unterschiedlich bewerteten. Während manche die Werbung 
mit Klimaneutralität für Verbraucher*innen als irreführend bezeichneten105, entschied ein anderes Gericht, dass die Wer-
bung mit dem Begriff „klimaneutral“ grundsätzlich zulässig sei, wenn die Unternehmen ihr Werbeversprechen mit trans-
parenten und eindeutigen Aussagen hinterlegen. 106 Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs steht noch aus.107 

Die EU-Kommission erwägt in ihrem derzeitigen Vorschlag für eine „Green-Claims“-Richtlinie, dass Unternehmen ihre um-
weltbezogenen Werbeversprechen und Produktaussagen mit verlässlichen Informationen belegen müssen, die auf einer 
gesicherten wissenschaftlichen Methodik basieren, den gesamten Lebenszyklus betrachten und von einer unabhängigen 
Prüfstelle verifiziert werden.108 Die von der EU im Jahr 2023 beschlossene „Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für 
den ökologischen Wandel“ sieht darüber hinaus ab 2026 vor, alle Werbeversprechen wie „klimaneutral“, die im Kern auf 
der Kompensation von Treibhausgasemissionen beruhen, für Produkte grundsätzlich zu verbieten.109 

Als Reaktion auf die zunehmende Kritik haben mehrere Firmen wie easyjet und JetBlue bereits angekündigt, keine weite-
ren Emissionsgutschriften zur Kompensation zu kaufen.110 Auch deutsche Firmen, wie zum Beispiel Rossmann, haben in 
jüngerer Vergangenheit verkündet, künftig auf die Bezeichnung „klimaneutrale Produkte“ zu verzichten. 111 Zudem könnte 
die öffentliche Auseinandersetzung um den Begriff „Klimaneutralität“ Unternehmen dazu veranlassen, ihre Maßnahmen 
in Sachen Klimaschutz zu verbergen („Greenhushing“).112 

5.3 Besteht eine Alternative zum Konzept der unternehmerischen Klimaneutralität? 

Angesichts der Probleme, die mit dem Konzept der Klimaneutralität einhergehen (siehe Kapitel 5.2) suchen 
manche Akteure des freiwilligen Markts nach Alternativen. Einen möglichen Gegenentwurf stellt das Kon-
zept der Klimaschutzbeiträge („climate contributions“) dar. Dabei sollen Akteure zusätzlich zur Vermeidung 
und Reduktion der eigenen Emissionen auf freiwilliger Basis Projekte unterstützen, die nicht auf die eigene 
Klimabilanz angerechnet und demnach außerhalb der eigenen Wertschöpfungskette („beyond value chain 
mitigation“) gezählt werden. Es handelt sich somit um ein finanzielles Engagement, das eine Ergänzung (und 
nicht eine Alternative) zur direkten Reduktion der eigenen Emissionen ist.113 Ziel von Klimaschutzbeiträgen 
ist es, einen Beitrag zum globalen Ziel der Treibhausneutralität des Übereinkommens von Paris zu leisten 
und Verantwortung für die eigenen THG-Emissionen zu übernehmen. Dieser Beitrag wird entsprechend in 
einem sogenannten „Contribution Claim“ (auch „Impact Claim“, „Finance Claim“ oder ähnlich genannt) 
kommuniziert.  

 
103  Vgl. Greenfield 2023-3. 
104  Vgl. LeGallou/Martellucci 2023. 
105  Vgl. Oberlandesgericht Frankfurt am Main 2022; vgl. Oberlandesgericht Hamm 2021. 
106  Vgl. Oberlandesgericht Düsseldorf 2023. 
107  Vgl. Wettbewerbszentrale 2023. 
108  Vgl. de Courten 2023. 
109  Vgl. Diab 2023. 
110  Vgl. Nguyen 2023. 
111  Vgl. Rossmann 2023. 
112  Vgl. Barkey 2023.  
113  Vgl. Fearnehough et al. 2023.  
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Mit dem Blueprint for Corporate Action on Climate and Nature haben der World Wide Funds (WWF) und 
Boston Consulting Group (BCG) einen Ansatz für einen Klimaschutzbeitrag ausgearbeitet, der in Abbildung 9 
veranschaulicht wird: Unternehmen bestimmen ihre restlichen, unvermeidbaren Emissionen und definie-
ren für diese einen internen Preis. Die Gelder können in weitere Emissionsreduktionen in der eigenen Wert-
schöpfungskette investiert werden, für qualitativ hochwertige Emissionsgutschriften ausgegeben werden 
oder in Innovationen für den Klimaschutz fließen.114 Das New Climate Institute hat mit dem Climate 
Responsibility Approach einen ähnlichen Ansatz entwickelt: Unternehmen legen einen internen Preis für 
die Restemissionen fest, der sich an den Schadenskosten für die Freisetzung von Treibhausgasen orientiert. 
Die dadurch generierten Mittel werden entweder zur weiteren Reduzierung der eigenen Emissionen, zur 
Investition in hochwertige Emissionsgutschriften oder für weitere Klimaschutzprojekte verwendet. Der 
selbst definierte interne Preis des New Climate Institutes liegt für das Jahr 2023 bei 120 Euro je Tonne CO2-
Äquivalent.115 Im Jahr 2021 nutzten von den Unternehmen, die ihre Daten im Carbon Disclosure Projects 
(CDP) veröffentlichen, 16 Prozent das Konzept eines internen Preises auf Emissionen.116 Der interne Preis 
lag bei der Mehrheit der Unternehmen jedoch bei unter 50 US-Dollar (ca. 46,90 Euro, November 2023) je 
Tonne CO2-Äquivalent und somit unter dem vom New Climate Institute angegebenen Preis und deutlich 
unter den vom Umweltbundesamt berechneten CO2-Schadenskosten. 

 

Abbildung 9: Strategie des Corporate Climate Mitigation Blueprint (eigene Darstellung in Anlehnung an Stiftung Allianz für Entwicklung 
und Klima117) 

Auch Label des freiwilligen Kohlenstoffmarkts nähern sich dem Konzept an.118 So ist es bei der Verwen-
dung des „Funding Climate Action Labels“ von South Pole nicht mehr erlaubt, erworbene Emissionsgut-
schriften auf die eigenen Reduktionsziele anzurechnen. Stattdessen werden diese als Beitrag zum globalen 
Klimaschutzziel eingeordnet.119 Myclimate setzt bei seinem Label „Wirkt. Nachhaltig“ auf Klimaschutzbei-
träge, die außerhalb der eigenen Wertschöpfungskette liegen.120 Gleichzeitig grenzen sich diese neuen An-
sätze nur zum Teil vom bisherigen Vorgehen ab: zwar rechnen die Nutzer der Emissionsgutschriften diese 
nicht mehr auf die eigenen Reduktionsziele an, jedoch soll sich die Anzahl der erworbenen 

 
114  Vgl. Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima2023-1. 
115  Vgl. ebd. 
116  Vgl. Weltbank 2022.  
117  Vgl. Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima 2023-1. 
118  Vgl. Kreibich et al. 2023. 
119  Vgl. South Pole 2023. 
120  Vgl. myclimate 2022. 
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Emissionsgutschriften immer noch an der Höhe der eigenen Emissionen orientieren (beispielsweise an den 
nicht-vermiedenen Restemissionen).121  

Klimaschutzbeiträge in Form von Contribution Claims könnten einige Vorteile bieten:  

• Es ist denkbar, dass – anders als bei der Verfolgung unternehmerischer Klimaneutralitätsziele – im 
Rahmen des Contribution Claims auch innovative Klimaschutzlösungen gefördert werden, deren 
Klimaschutzeffekt nicht unmittelbar quantifizierbar ist, die aber langfristig bedeutende Wirkung 
hinsichtlich eines klimagerechten Wandels und der benötigten Transformation zur Nachhaltigkeit 
entfalten (zum Beispiel Erforschung von Direct-Air-Capture-Verfahren).122 

• Fehlanreize, die für Unternehmen und Verbraucher*innen durch den Claim der Klimaneutralität 
entstehen (siehe Kapitel 5.2), könnten vermieden werden. Gleichzeitig könnten Unternehmen wei-
terhin ihr Engagement für den Klimaschutz zum Ausdruck bringen.  

• Teilnehmende des ESYS-Workshops wiesen darauf hin, dass Transparenz und Vertrauen der Ver-
braucher*innen in unternehmerische Klimaschutzbemühungen erhöht werden könnten.  

• Darüber hinaus sind beim Contribution Claim keine Corresponding Adjustments erforderlich, da 
die Emissionsgutschrift nicht auf das unternehmerische Klimaschutzziel – und somit nur auf das 
Ziel des Projektlandes – angerechnet wird. Dies könnte von Vorteil sein, falls sich die Verfügbarkeit 
von Emissionsgutschriften mit Corresponding Adjustments für den freiwilligen Markt angesichts 
ambitionierter staatlicher Klimaziele reduziert. 

Dennoch sind bei der Umsetzung eines solchen Ansatzes mögliche Herausforderungen zu bedenken:  

• Die Vergleichbarkeit der Klimaschutzbemühungen der einzelnen Akteure könnte durch den Einsatz 
von Contribution Claims erschwert werden. Einige Teilnehmende des ESYS-Workshops merkten an, 
dass ein gemeinsamer Referenzpunkt erarbeitet werden müsste, um eine Vergleichbarkeit der 
Contribution Claims verschiedener Unternehmen herzustellen. Eine Vergleichbarkeit könnte sich 
etwa durch den internen Preis ergeben, anhand dessen die Unternehmen ihre Investitionen be-
stimmen. 

• Da das Konzept des Contribution Claims im Gegensatz zu Emissionsgutschriften bisher bei Inves-
tor*innen und Konsument*innen weitgehend unbekannt ist, könnte der Nutzen des Contribution 
Claims für Unternehmen, die Klimaschutzambitionen vermarkten möchten, geringer sein. Unter-
nehmen könnten so weniger Anreiz haben, in den freiwilligen Markt und in Klimaschutzprojekte zu 
investieren. 

• Darüber hinaus könnten die Klimaschutzprojekte, die im Rahmen freiwilliger Klimaschutzbeiträge 
gefördert werden, ähnliche Qualitätsmängel wie derzeitige Projekte aufweisen (siehe Kapitel 4.3). 

  

 
121  Vgl. Kreibich et al. 2023. 
122  Vgl. Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima 2023-2.  
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6 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Seit Bestehen des freiwilligen Kohlenstoffmarkts sind beträchtliche Summen in die Entwicklung von Klima-
schutzprojekten geflossen. Der freiwillige Markt zeigte in den vergangenen fünf Jahren ein enormes 
Wachstum, das hauptsächlich auf einem freiwilligen Engagement von Unternehmen basiert. 

Der freiwillige Markt konnte in der Vergangenheit jedoch nur sehr bedingt zu tatsächlichem Klimaschutz 
beitragen: Untersuchungen zeigen, dass viele der finanzierten Klimaschutzprojekte Qualitätskriterien miss-
achten und damit nicht zu einer tatsächlichen Einsparung von Treibhausgasen führen. Dies gilt vor allem 
für Projekte im Bereich der natur-basierten Lösungen. Die Kritik an der Nachfrageseite betrifft die unter-
nehmerischen Klimastrategien in Bezug auf ihre Transparenz, aber auch ihre Konformität mit dem 
1,5 Grad-Ziel des Übereinkommens von Paris.  

Wie sich der freiwillige Markt angesichts der Vielzahl von Herausforderungen künftig entwickeln wird und 
welchen Beitrag er künftig zum Klimaschutz leisten wird, ist ungewiss. Schätzungen dazu gehen weit ausei-
nander. Die folgenden maßgeblichen Einflussfaktoren lassen sich ausmachen: 

Regulierung des freiwilligen Markts: Es ist noch unklar, wie der freiwillige Markt in die internationalen 
Mechanismen (insbesondere Art. 6 ÜvP) eingebettet wird. Nationalstaatliche Regelungen, insbesondere 
zur Verwendung der Emissionsgutschriften, werden derzeit in einigen Ländern ausgearbeitet und werden 
ebenso Implikationen für den freiwilligen Markt nach sich ziehen. 

Qualitätskriterien der Klimaschutzprojekte: Angesichts der Kritik an den Klimaschutzprojekten wird die 
Nachfrage nach hochwertigen Emissionsgutschriften gegebenenfalls steigen. Auch nationale und internati-
onale Regulierung könnte die Anforderungen an die Klimaschutzprojekte erhöhen. Maßgeblichen Einfluss 
wird zudem die Frage haben, welche Rolle künftig Emissionsgutschriften zur Entfernung von CO2 aus der 
Atmosphäre spielen werden. Der freiwillige Markt könnte dazu beitragen, dass diese Verfahren, die voraus-
sichtlich eine bedeutende Rolle bei der Begrenzung des Klimawandels spielen werden, marktfähig und kos-
tengünstiger werden. 

Anwendung von Corresponding Adjustments: Angesichts zunehmender Kritik an der Doppelzählung könn-
ten Nutzer vermehrt Emissionsgutschriften mit Corresponding Adjustments nachfragen. Dies wäre aller-
dings nicht im Interesse der Staaten, in denen die Klimaschutzprojekte durchgeführt werden: Sie könnten 
die erzielten Emissionsminderungsleistungen dann nicht auf ihre eigenen verpflichtenden Klimaziele (NDCs) 
anrechnen. 

Entwicklung alternativer unternehmerischer Klimaschutzstrategien: In Anbetracht der Kritik am Verspre-
chen der Klimaneutralität werden Unternehmen möglicherweise vermehrt auf alternative Klimaschutzstra-
tegien setzen, die auf dem Contribution Claim-Modell basieren. Auch regulatorische Vorhaben, die derzeit 
diskutiert werden, könnten hierfür Anreize bieten. Es ist jedoch ungewiss, welchen Einfluss dies auf den 
freiwilligen Markt hätte: Eine möglicherweise zunächst geringere kommunikative Außenwirkung von Con-
tribution Claims im Vergleich zum Versprechen von „Klimaneutralität“ könnte dazu führen, dass die Nach-
frage nach Emissionsgutschriften zumindest vorübergehend zurückgeht. Gleichzeitig könnten im Rahmen 
des Contribution Claim-Modells höherwertige Emissionsgutschriften nachgefragt werden, da dieses Modell 
nicht nur den unmittelbar quantifizierbaren kurzfristigen Klimaschutzeffekt, sondern auch die transforma-
tive Wirkung bestimmter Investitionen als Klimaschutzbeitrag wertet.   
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Für Öl und Kohle deuten die EWI-Rechnungen darauf hin, dass die Preise – nach der derzeitigen Preisspitze 
– in den kommenden Jahren wieder sinken könnten (siehe Abbildung 2). Im Falle eines nur teilweisen 
Wegfalls russischer Brennstoffimporte könnten sich ab 2026 die Preise für Öl (ca. 50 Euro/Megawattstunde 
(MWh)) und Kohle (ca. 10 Euro/MWh) in etwa wieder den jeweiligen historischen Werten der Jahre 2016 
bis 2021 annähern. Sollten keine russischen Brennstoffe in die EU importiert werden, liegen die Preise für 
Kohle und Öl der Projektion entsprechend jeweils etwa 10 Euro/MWh über den Werten im 
Vergleichsszenario mit teilweisem Wegfall. 

 

Abbildung 2: Mögliche Entwicklung der Gasöl 2- und Steinkohlepreise in Europa (Quelle: EWI 2022 [1]). 

Unter anderem als Folge der hohen Brennstoffpreise könnte sich auch der Trend hoher Strompreise künftig 
fortsetzen. Dabei weisen die Berechnungen eine große Bandbreite möglicher Preisentwicklungen auf (siehe 
Abbildung 3). Im Jahr 2026 könnten die Preise zwischen rund 80 Euro/MWh und rund 130 Euro/MWh und 
im Jahr 2030 zwischen rund 50 Euro/MWh und rund 140 Euro/MWh liegen – eine deutliche Steigerung zu 
den Preisen vor dem zweiten Halbjahr 2021. Auch hier hat die Verfügbarkeit russischer Importe starken 
Einfluss auf die Preise: das Ausbleiben russischer Erdgas- und Steinkohleimporte führt insbesondere bis 
2026 zu höheren Strompreisen. 

 

 

 

2  Gasöl wird aus Rohöl gewonnen und ist ein börslich gehandeltes Vorprodukt für Diesel und Heizöl. 
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